
 

Gewährleistungserklärung 

zugunsten der Studiengänge  

Bachelor und Master Deutsch-Französische Studien: grenzüberschrei-
tende Kommunikation und Kooperation (DFS) 

 

Die Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft (HW) ge-

währleistet aus ihrem Lehrangebot nachfolgend in den Studienordnungen Bachelor Europa-

wissenschaften: Geographien Europas und Master in Border Studies aufgeführten Module 

bzw. Modulelemente. 

1. Hintergrund 
Im Zuge der Neuakkreditierung der Studiengänge Bachelor und Master Deutsch-Französi-
sche Studien: grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation (DFS) wurde 
aufgrund des langandauernden Wunsches der Studierendenschaft ein politikwissenschaftli-
cher Anteil an der Ausrichtung der Studiengänge systemisch verankert. Dies wurde durch die 
Europa-Strategiegruppe der UdS unterstützt, indem die damit verbundenen Anforderungen 
in die Profile der neu einzurichtenden Professuren für Politikwissenschaften verbindlich auf-
genommen wurden. Da die neuakkreditierten BA und MA DFS zum WiSe 2021/22 starten 
sollen, die Professuren für Politikwissenschaft aber vorauss. bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
angetreten werden, hat die FR Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung sich 
freundlich bereit erklärt, geeignete bereits bestehende Veranstaltungen zur Gewährleistung 
der politikwissenschaftlichen Module für die Studierenden der BA/MA DFS zu öffnen.  
 
2. Gewährleistung 
Im Einzelnen werden von der FR Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung folgende 
Kurse und Prüfungsmodalitäten für den BA und MA DFS gewährleistet:  
 
BA DFS 
Modul „Basismodul Politik“ 
1) VL „Politikwissenschaftliche Vorlesung“:  
VL „Einführung in die europäische Governance“ (2 SWS, 3 CP, Klausur (b), nur WS) 
2) PS „Politikwissenschaftliches Proseminar“: 
Ü „Europäische Governance“ (2 SWS, 4 CP, Essay (u), nur WS, Essay etwas länger als im 
BA Europawissenschaften) 
 
Modul „Lehrveranstaltung nach Wahl“ 
3) PS „Proseminar nach Wahl aus den Gegenstandsbereichen des Studiengangs“: 
S „Aktuelle raumbezogene Entwicklungen und Konflikte in Europa – Grundlagen“ (2 SWS, 5 
CP, Hausarbeit (b), nur SS, Hausarbeit etwas kürzer als im BA Europawissenschaften) 
 
 
 



 
 
Modul „Vertiefungsmodul“ 
4) PS „Proseminar nach Wahl aus den Gegenstandsbereichen des Studiengangs“: 
S „Aktuelle raumbezogene Entwicklungen und Konflikte in Europa – Grundlagen“ (2 SWS, 5 
CP, Hausarbeit (b), nur SS, Hausarbeit etwas kürzer als im BA Europawissenschaften) 
5) HS „Hauptseminar nach Wahl aus den Gegenstandsbereichen des Studiengangs“: 
HS „Aktuelle raumbezogene Entwicklungen und Konflikte in Europa – Vertiefung“ (2 SWS, 5 
CP, Referat oder schriftliche Leistung (u), nur WS, Referat oder schriftliche Leistung etwas 
länger als im BA Europawissenschaften) 
 
MA DFS 
Modul „Grenzüberschreitende Kommunikation und Kooperation in Europa“ 
6) VL „Politikwissenschaftliche VL“: 
VL „Grenzüberschreitende Regionen als räumliche Institutionalisierungsprozesse“ (S SWS, 3 
CP, Bericht (b), nur WS, Bericht etwas länger als MA Border Studies) 
7) HS „Politikwissenschaftliches HS“:  
S „Grenzüberschreitende Regionen und Kooperationen“ (2 SWS, 7 CP, Hausarbeit (b), nur 
WS, Hausarbeit etwas länger als im MA Border Studies) 
 
3. Konditionen der Gewährleistung 
Die Studierenden der BA und MA DFS besuchen die Veranstaltungen nach den Maßgaben 
der DFS-Studiengänge. Die voneinander abweichenden Studienleistungen und Kreditierun-
gen begründen sich durch die verschiedenen Studiengangsprofile sowie konkret durch die 
evtl. abweichenden Prüfungsanforderungen. Die Studien- und Prüfungsanforderungen wur-
den in gemeinsamer Rücksprache praktikabel gestaltet. 
Abweichungen bei den Prüfungsanforderungen sind aufgrund der unterschiedlichen Modul-
strukturen in den beiden Studienbereichen (BA Europawissenschaften: Geographien Euro-
pas bzw. BA/MA DFS) nicht zu verhindern. Sie haben keinerlei Auswirkungen auf die jeweils 
anderen Studiencurricula. Es besteht keine Verpflichtung für die FR Gesellschaftswissen-
schaftliche Europaforschung, die eigenen Studienmodule mit den Modulen der BA/MA DFS 
anzupassen. Gleiches gilt für die BA und MA DFS. 
Die Prüfungsleistungen der DFS-Studierenden werden in der Fakultät P nach Maßgabe der 
DFS verbucht. 
 
4. Zeitraum der Gewährleistung 
Die Gewährleistung gilt zunächst ab dem Start der Studiengänge BA/MA DFS zum WiSe 
2021/22 für eine Übergangszeit von vorauss. 2 Jahren. Mit Berufung/Antritt der Politikprofes-
suren können die Gewährleistungen in beiderseitigem Einvernehmen modifiziert werden. 
 

Saarbrücken, 13. Januar 2021 

Der Studiendekan, Prof. Dr. Sven Heidenreich 


